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Nachstehend sind die für Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse wichtigsten Bestimmungen des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes vom 12. April 1976 (Bundesgesetzblatt I S. 965), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S.2970) geändert worden ist, inhaltlich wiedergegeben. 
 

1. Geltungsbereich 

Das Gesetz ist auf alle Beschäftigungsverhält-
nisse von Personen anzuwenden, die noch nicht 
18 Jahre alt sind. 

2. Definitionen 

Kind ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist. Jugend-

licher ist, wer zwischen 15 und 18 Jahren alt ist. 
Jugendliche, die noch vollzeitschulpflichtig sind, 
werden Kindern gleichgestellt. Arbeitgeber ist, 
wer Kinder oder Jugendliche beschäftigt. 

3. Mindestalter für die Beschäftigung 

Die Beschäftigung von Kindern ist grundsätzlich 
verboten. Kinder, die der Vollzeitschulpflicht 
nicht mehr unterliegen, dürfen beschäftigt wer-
den, 

1. im Berufsausbildungsverhältnis, 

2. außerhalb des Berufsausbildungsver-

hältnisses nur mit leichten und für sie 
geeigneten Tätigkeiten bis zu 7 Stunden 
täglich und 35 Stunden wöchentlich. 

 

4. Grenze der Beschäftigungszeit 

Jugendliche dürfen 

- nur an 5 Tagen in der Woche, 

- nicht mehr als 8 Stunden täglich und 

- nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich 

beschäftigt werden. 

 
Die beiden wöchentlichen Ruhetage sollen nach 
Möglichkeit aufeinander folgen.  
 
Die tägliche Arbeitszeit unter Hinzurechnung der 

Ruhepausen darf zehn Stunden, im Bergbau 
unter Tage acht Stunden und im Gaststättenge-
werbe, in der Landwirtschaft, in der Tierhaltung, 
auf Bau- und Montagestellen elf Stunden nicht 
überschreiten (Schichtzeit). 

 
Wenn in einem Betrieb in Verbindung mit Feier-
tagen an Werktagen nicht gearbeitet wird, damit 
die Beschäftigten eine längere zusammenhän-
gende Freizeit haben, so kann die ausgefallene 
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Arbeitszeit der Jugendlichen auf andere Werk-
tage verteilt werden. Die Verteilung ist innerhalb 
von 5 zusammenhängenden, die Ausfalltage 

einschließenden Wochen vorzunehmen. Dabei 
darf die Wochenarbeitszeit im Durchschnitt die-
ser 5 Wochen 40 Stunden, die tägliche Arbeits-
zeit 8 ½ Stunden nicht überschreiten. 
 

Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit 
auf weniger als 8 Stunden verkürzt ist, können 
Jugendliche an den übrigen Werktagen dersel-
ben Woche 8 ½ Stunden beschäftigt werden. 
 

Auf die höchstzulässigen Beschäftigungszeiten 
werden die Ruhepausen nicht angerechnet. 

5. Beschäftigung an Samstagen 

An Samstagen dürfen Jugendliche nicht be-
schäftigt werden. Dieses Verbot gilt unter ande-

rem nicht für eine Beschäftigung 

1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, 
Pflege- und Kinderheimen, 

2. in offenen Verkaufsstellen, in Betrieben 
mit offenen Verkaufsstellen, in Bäcke-

reien und Konditoreien, im Friseur-
handwerk und im Marktverkehr, 

3. im Verkehrswesen, 
4. im Gaststätten- u. Schaustellergewerbe, 
5. in der Landwirtschaft und Tierhaltung, 

6. im Familienhaushalt 
7. bei Musikaufführungen, Theatervorstel-

lungen und anderen Aufführungen, bei 
Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und 
Fernsehen), auf Ton- und Bildträger so-

wie bei Film- und Fotoaufnahmen, 
8. bei außerbetrieblichen Ausbildungs-

maßnahmen, 
9. beim Sport, 
10. im ärztlichen Notdienst, 

11. in Reparaturwerkstätten für Kraftfahr-
zeuge. 

Mindestens 2 Samstage im Monat sollen be-
schäftigungsfrei bleiben. 

 

Werden Jugendliche an Samstagen beschäftigt, 
ist ihnen die 5-Tage-Woche durch Freistellung 
an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag 

derselben Woche sicherzustellen. In Betrieben 
mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann 
die Freistellung auch an diesem Tag erfolgen, 
wenn die Jugendlichen an diesem Tage keinen 
Berufsschulunterricht haben. 

 
Können Jugendliche in offenen Verkaufsstellen, 
in Betrieben mit offenen Verkaufsstellen, in Bä-
ckereien und Konditoreien, im Friseurhandwerk 
und im Marktverkehr am Samstag nicht 8 Stun-

den beschäftigt werden, so kann die fehlende 
Arbeitszeit an dem Tag der Freistellung bis 13 
Uhr ausgeglichen werden. 

6. Beschäftigung an Sonntagen 

An Sonntagen dürfen Jugendliche nicht beschäf-

tigt werden. Dieses Verbot gilt jedoch nicht für 
die Beschäftigung 

1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, 
Pflege- und Kinderheimen, 

2. in der Landwirtschaft und Tierhaltung 

mit Arbeiten, die auch an Sonn- und 
Feiertagen naturnotwendig vorgenom-
men werden müssen, 

3. in Familienhaushalten, wenn der Ju-
gendliche in die häusliche Gemeinschaft 

aufgenommen ist, 
4. im Schaustellergewerbe, 
5. bei Musikaufführungen, Theatervorstel-

lungen und anderen Aufführungen so-
wie bei Direktsendungen im Rundfunk 

(Hörfunk und Fernsehen), 
6. beim Sport, 
7. im ärztlichen Notdienst, 
8. im Gaststättengewerbe. 

Jeder 2. Sonntag soll, mindestens 2 Sonntage 

im Monat müssen beschäftigungsfrei bleiben.  

Die Regelung für den Ersatzruhetag erfolgt wie 
bei der Beschäftigung an Samstagen. 
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7. Beschäftigung an Feiertagen 

Am 24. und 31. Dezember nach 14 Uhr und an 
gesetzlichen Feiertagen dürfen Jugendliche 

nicht beschäftigt werden. 
Nicht beschäftigt werden dürfen Jugendliche 
weiterhin am 1. Weihnachtsfeiertag, am 1. Ja-
nuar, am 1. Osterfeiertag und am 1. Mai.  
 

An den sonstigen gesetzlichen Feiertagen dür-
fen nur die Jugendlichen beschäftigt werden, die 
auch an Sonntagen beschäftigt werden dürfen. 
 
Für die Beschäftigung an einem gesetzlichen 

Feiertag, der auf einen Werktag fällt, ist der Ju-
gendliche an einem anderen berufsschulfreien 
Arbeitstag derselben oder der folgenden Woche 
freizustellen. In Betrieben mit einem Betriebsru-
hetag in der Woche kann die Freistellung auch 

an diesem Tage erfolgen, wenn die Jugendli-
chen an diesem Tag keinen Berufsschulunter-
richt haben. 

8. Berufsschule 

Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die 

Teilnahme am Berufsschulunterricht freizustel-
len. Er darf den Jugendlichen nicht beschäftigen 

1. vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unter-
richt; dies gilt auch für Personen, die 
über 18 Jahre alt und noch berufsschul-

pflichtig sind, 
2. an einem Berufsschultag mit mehr als 5 

Unterrichtsstunden von mindestens je 
45 Minuten, einmal in der Woche, 

3. in Berufsschulwochen mit einem plan-

mäßigen Blockunterricht von mindes-
tens 25 Stunden an mindestens 5 Ta-
gen; zusätzliche betriebliche Ausbil-
dungsveranstaltungen bis zu 2 Stunden 
wöchentlich sind zulässig. 

Berufsschultage mit mehr als 5 Unterrichtsstun-
den von mindestens je 45 Minuten, einmal in der 
Woche werden mit 8 Stunden, Berufsschulwo-
chen mit einem planmäßigen Blockunterricht 
von mindestens 25 Stunden an mindestens 5 

Tagen mit 40 Stunden auf die Arbeitszeit ange-

rechnet. Im Übrigen wird die Unterrichtszeit ein-
schließlich der Pausen angerechnet. 
 

Ein Entgeltausfall darf durch den Besuch der 
Berufsschule nicht eintreten. 

9. Prüfungen und außerbetriebliche Ausbil-

dungsmaßnahmen 

Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen freizustel-

len 
1. für die Teilnahme an Prüfungen und 

Ausbildungsmaßnahmen, die aufgrund 
öffentlich-rechtlicher oder vertraglicher 
Bestimmungen außerhalb der Ausbil-

dungsstätte durchzuführen sind. 
2. an dem Arbeitstag, der der schriftlichen 

Abschlussprüfung unmittelbar voran-
geht. 

Die Freistellung nach Nr. 1 wird mit der Zeit der 

Teilnahme einschließlich der Pausen, die Frei-
stellung nach Nr. 2 mit 8 Stunden auf die Ar-
beitszeit angerechnet.  

Ein Entgeltausfall darf nicht eintreten. 

10. Ruhepausen 

Dem Jugendlichen ist bei einer Beschäftigungs-
zeit von 

- mehr als 4 ½ bis 6 Stunden eine Pause 
von 30 Minuten, 

- mehr als 6 Stunden eine Pause von 60 
Minuten zu gewähren. 

Die Pausen müssen jeweils mindestens 15 Mi-
nuten betragen und im Voraus festgelegt wer-

den. Ruhepausen dürfen frühestens 1 Stunde 
nach Beginn und spätestens 1 Stunde vor Ende 
der Arbeitszeit gewährt werden. Länger als 4 ½ 
Stunden hintereinander dürfen Jugendliche nicht 
ohne Pause beschäftigt werden. 

11. Tägliche Freizeit 

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit dür-
fen Jugendliche nicht vor Ablauf einer ununter-
brochenen Freizeit von mindestens 12 Stunden 
beschäftigt werden. 
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12. Nachtruhe 

Jugendliche dürfen grundsätzlich nur in der Zeit 
von 6 bis 20 Uhr beschäftigt werden. 

Jugendliche über 16 Jahre dürfen 

- im Gaststätten- und Schaustellergewer-
be bis 22 Uhr, 

- in mehrschichtigen Betrieben bis 23 
Uhr, 

- in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 
21 Uhr, 

- in Bäckereien und Konditoreien ab 5 
Uhr beschäftigt werden. 

Jugendliche über 17 Jahre dürfen in Bäckereien 

ab 4 Uhr beschäftigt werden. 
 
An dem einem Berufsschultag unmittelbar vo-
rangehenden Tag dürfen die Jugendlichen auch 
im Gaststätten- und Schaustellergewerbe, in 

mehrschichtigen Betrieben und in der Landwirt-
schaft nicht nach 20 Uhr beschäftigt werden, 
wenn der Berufsschulunterricht am Berufsschul-
tag vor 9 Uhr beginnt. 
 

Nach vorheriger Anzeige an die Aufsichtsbehör-
de dürfen in Betrieben, in denen die übliche 
Arbeitszeit aus verkehrstechnischen Gründen 
nach 20 Uhr endet, Jugendliche bis 21 Uhr be-
schäftigt werden, soweit sie hierdurch unnötige 

Wartezeiten vermeiden können. Nach vorheriger 
Anzeige an die Aufsichtsbehörde dürfen ferner 
in mehrschichtigen Betrieben Jugendliche über 
16 Jahre ab 5:30 Uhr oder bis 23:30 Uhr be-
schäftigt werden, soweit sie hierdurch unnötige 

Wartezeiten vermeiden können. 
 
In Betrieben, in denen die Beschäftigten in au-
ßergewöhnlichem Grad der Einwirkung von Hit-
ze ausgesetzt sind, können Jugendliche in der 

warmen Jahreszeit mit Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde ab 5 Uhr beschäftigt werden. 

13. Urlaub 

Der Arbeitgeber hat Jugendlichen für jedes Ka-
lenderjahr einen bezahlten Erholungsurlaub zu 

gewähren. Der Urlaub beträgt jährlich 

1. mindestens 30 Werktage, wenn der Ju-
gendliche zu Beginn des Kalenderjahres 
noch nicht 16 Jahre alt ist, 

2. mindestens 27 Werktage, wenn der Ju-
gendliche zu Beginn des Kalenderjahres 

noch nicht 17 Jahre alt ist, 

3. mindestens 25 Werktage, wenn der Ju-
gendliche zu Beginn des Kalenderjahres 
noch nicht 18 Jahre alt ist. 

Jugendliche, die im Bergbau unter Tage be-
schäftigt werden, erhalten in jeder Altersgruppe 
einen zusätzlichen Urlaub von 3 Werktagen. 
 

Der Urlaub soll Berufsschüler/innen in der Zeit 
der Berufsschulferien gegeben werden. Soweit 
er nicht in den Berufsschulferien gegeben wird, 
ist für jeden Berufsschultag, an dem die Berufs-
schule während des Urlaubs besucht wird, ein 

weiterer Urlaubstag zu gewähren. 

14. Gefährliche Arbeiten 

Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden 

1. mit Arbeiten, die ihre physische oder 
psychische Leistungsfähigkeit überstei-

gen, 
2. mit Arbeiten, bei denen sie sittlichen Ge-

fahren ausgesetzt sind, 
3. mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren ver-

bunden sind, von denen anzunehmen 

ist, dass Jugendliche sie wegen man-
gelnden Sicherheitsbewusstseins oder 
mangelnder Erfahrung nicht erkennen 
oder abwenden können, 

4. mit Arbeiten, bei denen ihre Gesundheit 

durch außergewöhnliche Hitze oder Käl-
te oder starke Nässe gefährdet wird, 

5. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen 
Einwirkungen von Lärm, Erschütterun-
gen oder Strahlen ausgesetzt sind, 

6. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen 
Einwirkungen von Gefahrstoffen im Sin-
ne des Chemikaliengesetzes ausgesetzt 
sind, 

7. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen 

Einwirkungen von biologischen Arbeits-
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stoffen im Sinne der Richtlinie 
90/679/EWG zum Schutze der Arbeit-
nehmer gegen Gefährdung durch biolo-

gische Arbeitsstoffe bei der Arbeit aus-
gesetzt sind. 

 
Die Nummern 3 bis 7 gelten nicht für die Be-
schäftigung Jugendlicher, soweit 

1. dies zur Erreichung ihres Ausbildungs-
zieles erforderlich ist, 

2. ihr Schutz durch die Aufsicht eines 
Fachkundigen gewährleistet ist und 

3. der Luftgrenzwert bei gefährlichen Stof-

fen (Nr. 6) unterschritten wird. 
Satz 1 findet keine Anwendung auf den absicht-
lichen Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen 
der Gruppen 3 und 4 im Sinne der Richtlinie 
90/679/EWG zum Schutze der Arbeitnehmer 

gegen Gefährdung durch biologische Arbeits-
stoffe bei der Arbeit. 
 
Werden Jugendliche in einem Betrieb beschäf-
tigt, für den ein Betriebsarzt oder eine Fachkraft 

für Arbeitssicherheit verpflichtet ist, muss ihre 
betriebsärztliche oder sicherheitstechnische 
Betreuung sichergestellt sein. 

15. Akkordarbeit 

Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden 

1. mit Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten, 
bei denen durch ein gesteigertes Ar-
beitstempo ein höheres Entgelt erzielt 
werden kann, 

2. in einer Arbeitsgruppe mit erwachsenen 

Arbeitnehmern, die mit Arbeiten nach 
Nummer 1 beschäftigt werden. 

3. mit Arbeiten, bei denen ihr Arbeitstempo 
nicht nur gelegentlich vorgeschrieben, 
vorgegeben oder auf andere Weise er-

zwungen wird. 

Abweichend von Nr. 2 dürfen Jugendliche be-
schäftigt werden, soweit dies zur Erreichung 
ihres Ausbildungszieles erforderlich ist oder 
wenn sie eine Berufsausbildung für diese Be-

schäftigung abgeschlossen haben; dabei muss 

der Schutz durch die Aufsicht eines/einer Fach-
kundigen gewährleistet sein. 

 

Für Jugendliche über 16 Jahre kann die Auf-
sichtsbehörde Ausnahmen von den Verboten 
der Nummern 2 und 3 bewilligen, wenn die Art 
der Arbeit oder das Arbeitstempo eine Beein-
trächtigung der Gesundheit oder der körperli-

chen oder der seelisch-geistigen Entwicklung 
des Jugendlichen nicht befürchten lassen. Au-
ßerdem muss eine nicht länger als vor 3 Mona-
ten ausgestellte ärztliche Bescheinigung vorge-
legt werden, nach der gesundheitliche Beden-

ken gegen die Beschäftigung nicht bestehen. 

16. Menschengerechte Arbeitsgestaltung 

Der Arbeitgeber hat bei der Einrichtung und der 
Unterhaltung der Arbeitsstätte einschließlich der 
Maschinen, Werkzeuge und Geräte und bei der 

Regelung der Beschäftigung die Vorkehrungen 
und Maßnahmen zu treffen, die zum Schutze 
der Jugendlichen gegen Gefahren für Leben und 
Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beein-
trächtigung der körperlichen oder seelisch-

geistigen Entwicklung der Jugendlichen erfor-
derlich sind.  
Hierbei sind das mangelnde Sicherheitsbe-
wusstsein, die mangelnde Erfahrung und der 
Entwicklungsstand der Jugendlichen zu berück-

sichtigen und die allgemein anerkannten sicher-
heitstechnischen und arbeitsmedizinischen Re-
geln sowie die sonstigen gesicherten arbeitswis-
senschaftlichen Erkenntnisse zu beachten.  
Vor Beginn der Beschäftigung Jugendlicher und 

bei wesentlicher Änderung der Arbeitsbedingun-
gen hat der Arbeitgeber die mit der Beschäfti-
gung verbundenen Gefährdungen Jugendlicher 
zu beurteilen. Im Übrigen gelten die Vorschriften 
des Arbeitsschutzgesetzes. 

17. Unterweisung über Gefahren 

Der Arbeitgeber hat die Jugendlichen vor Beginn 
der Beschäftigung und bei wesentlicher Ände-
rung der Arbeitsbedingungen über die Unfall- 
und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der 

Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über die 



 

 
Weitere Informationen: www.ihk-nordwestfalen.de 

03/2022 
 

 

Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung 
dieser Gefahren zu unterweisen. Er hat die Ju-
gendlichen vor der erstmaligen Beschäftigung 

an Maschinen oder gefährlichen Arbeitsstellen 
oder mit Arbeiten, bei denen sie mit gesund-
heitsgefährdenden Stoffen in Berührung kom-
men, über die besonderen Gefahren dieser Ar-
beiten sowie über das bei ihrer Verrichtung er-

forderliche Verhalten zu unterweisen. 
Die Unterweisungen sind in angemessenen 
Zeitabständen, mindestens aber ½ -jährlich, zu 
wiederholen. 
Der Arbeitgeber hat die Betriebsärzte und die 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit an der Planung, 
Durchführung und Überwachung der für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der 
Beschäftigung Jugendlicher geltenden Vorschrif-
ten zu beteiligen. 

18. Häusliche Gemeinschaft 

Hat der Arbeitgeber eine/n Jugendliche/n in die 
häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so 
muss er 

- ihm/ihr eine Unterkunft zur Verfügung 
stellen und dafür sorgen, dass sie so be-
schaffen, ausgestattet und belegt ist und 

so benutzt wird, dass die Gesundheit des 
Jugendlichen nicht beeinträchtigt wird. 

- ihm/ihr bei einer Erkrankung, jedoch 
nicht über die Beendigung der Beschäfti-
gung hinaus, die erforderliche Pflege und 
ärztliche Behandlung zuteilwerden lassen, 

soweit diese nicht von einem Sozialversi-
cherungsträger geleistet wird. 

19. Züchtigungsverbot, Verbot der Abgabe 

von Alkohol und Tabak 

Es ist verboten, Jugendliche körperlich zu züch-
tigen. 
 

Wer Jugendliche beschäftigt, muss sie vor kör-
perlicher Züchtigung und Misshandlung und vor 
sittlicher Gefährdung durch andere bei ihm Be-
schäftigte und durch Mitglieder seines Haushalts 
an der Arbeitsstätte und in seinem Hause schüt-

zen. Er darf Jugendlichen keine Tabakwaren 

und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und de-
ren Behältnisse, Jugendlichen unter 16 Jahren 
keine alkoholischen Getränke und Jugendliche 

über 16 Jahren keinen Branntwein geben.  
 
Das Abgabeverbot für Tabakwaren und anderen 
nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnis-
se gilt auch für nikotinfreie Erzeugnisse, wie 

elektronische Zigaretten oder elektronische 
Shishas, in denen Flüssigkeit durch ein elektro-
nisches Heizelement verdampft und die entste-
henden Aerosole mit dem Mund eingeatmet 
werden, sowie für deren Behältnisse. 

20. Gesundheitliche Betreuung 

In folgenden Fällen ist eine ärztliche Untersu-
chung der Jugendlichen vorgesehen 

1. ein/e Jugendliche/r, der/die in das Be-
rufsleben eintritt, darf nur beschäftigt 
werden, wenn er/sie innerhalb der letz-
ten 14 Monate von einem/einer 

Arzt/Ärztin untersucht worden ist (Erst-
untersuchung) und dem Arbeitgeber ei-
ne von diesem Arzt ausgestellte Be-
scheinigung vorlegt. 

2. ein Jahr nach Aufnahme der ersten Be-
schäftigung hat sich der Arbeitgeber die 
Bescheinigung eines Arztes darüber 
vorlegen zu lassen, dass der Jugendli-

che nachuntersucht worden ist (erste 
Nachuntersuchung). Die Nachuntersu-
chung darf nicht länger als 3 Monate zu-
rückliegen. Der Arbeitgeber soll den Ju-
gendlichen 9 Monate nach Aufnahme 

der ersten Beschäftigung nachdrücklich 
auf den Zeitpunkt, bis zu dem der Ju-
gendliche ihm die ärztliche Bescheini-
gung nach Satz 1 vorzulegen hat, hin-
weisen und ihn/sie auffordern, die 

Nachuntersuchung bis dahin durchfüh-
ren zu lassen. 

Legt der/die Jugendliche die Bescheini-
gung nicht nach Ablauf eines Jahres 
vor, hat ihn/sie der Arbeitgeber inner-
halb eines Monats unter Hinweis auf das 
Beschäftigungsverbot schriftlich aufzu-



 

 
Weitere Informationen: www.ihk-nordwestfalen.de 

03/2022 
 

 

fordern, ihm die Bescheinigung vorzule-
gen. Je eine Durchschrift des Aufforde-
rungsschreibens hat der Arbeitgeber 

dem Personensorgeberechtigten, dem 
Betriebs- oder Personalrat und der Auf-
sichtsbehörde zuzusenden. 
Der/die Jugendliche darf nach Ablauf 
von 14 Monaten nach Aufnahme der 

ersten Beschäftigung nicht weiterbe-
schäftigt werden, solange er/sie die Be-
scheinigung nicht vorgelegt hat. 

3. Nach Ablauf jedes weiteren Jahres nach 
der ersten Nachuntersuchung kann sich 
der Jugendliche erneut nachuntersu-
chen lassen (weitere Nachuntersuchun-

gen). Der Arbeitgeber soll ihn auf diese 
Möglichkeit rechtzeitig hinweisen und 
darauf hinwirken, dass der Jugendliche 
ihm die Bescheinigung über die weitere 
Nachuntersuchung vorlegt. 

4. der Arzt soll, sofern sich bei der Unter-
suchung die Notwendigkeit dafür ergibt, 
eine außerordentliche Nachuntersu-

chung anordnen. 

Wechselt der/die Jugendliche den Ar-

beitgeber, so darf ihn/sie der neue Ar-
beitgeber erst beschäftigen, wenn ihm 
die Bescheinigung über die Erstuntersu-
chung und, falls seit der Aufnahme der 
Beschäftigung ein Jahr vergangen ist, 

die Bescheinigung über die erste Nach-
untersuchung vorliegen. Mit Rücksicht 
auf die ärztlichen Untersuchungen der 
Jugendlichen ergeben sich für den Ar-
beitgeber folgende Pflichten: 

1. Enthält die Bescheinigung des Arztes 
einen Vermerk über Arbeiten, durch deren 

Ausführung er die Gesundheit oder die 
Entwicklung des Jugendlichen für gefähr-
det hält, so darf der Jugendliche mit sol-
chen Arbeiten nicht beschäftigt werden. 

2. der Arbeitgeber hat die ärztlichen Be-
scheinigungen bis zur Beendigung der Be-
schäftigung, längstens jedoch bis zur Voll-
endung des 18. Lebensjahres des Jugend-

lichen, aufzubewahren und der Aufsichts-
behörde sowie der Berufsgenossenschaft 
auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen oder 

einzusenden. Scheidet der/die Jugendliche 
aus dem Beschäftigungsverhältnis aus, so 
hat ihm der Arbeitgeber die Bescheinigun-
gen auszuhändigen. 

Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die 
Durchführung der ärztlichen Untersuchungen 
nach diesem Abschnitt freizustellen. Ein Entgel-
tausfall darf hierdurch nicht eintreten. Die Kos-

ten der Untersuchungen trägt das Land. 

21. Aushänge und Verzeichnisse 

Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens 3 Ju-
gendliche beschäftigen, haben einen Aushang 
über Beginn und Ende der regelmäßigen tägli-
chen Arbeitszeit und der Pausen der Jugendli-
chen an geeigneter Stelle im Betrieb anzubrin-

gen. 
 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Aufsichtsbe-
hörde auf Verlangen 

1. die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derlichen Angaben wahrheitsgemäß und 
vollständig zu machen, 

2. die Verzeichnisse der bei ihm beschäf-
tigten Jugendlichen, die Unterlagen, aus 
denen Name, Beschäftigungsart und -

zeiten der Jugendlichen sowie Lohn- 
und Gehaltszahlungen ersichtlich sind, 
und alle sonstigen Unterlagen, die sich 
auf die nach Nr. 1 zu machenden Anga-
ben beziehen, zur Einsicht vorzulegen 

oder einzusenden. 

Die Verzeichnisse und Unterlagen sind mindes-

tens bis zum Ablauf von 2 Jahren nach der letz-
ten Eintragung aufzubewahren. 
Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens eine/n 
Jugendlichen beschäftigen, haben einen Ab-
druck des Jugendarbeitsschutzgesetzes und die 

Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde an 
geeigneter Stelle auszuhängen. 
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22. Sonderregelungen 

Sonderregelungen für die Beschäftigung von 
Kindern, im Bergbau, in der Binnenschifffahrt 

und auf Kauffahrtschiffen sind zu beachten.  
 
Sonderregelungen der Arbeitszeit Jugendlicher 
sind in Tarifverträgen oder aufgrund von Tarif-
verträgen möglich. Der Bundesminister für Ar-

beit und Sozialordnung kann durch Rechtsver-
ordnung ebenfalls weitere Ausnahmen zulassen. 
 


